
 

 

 

 

Im Sommer am See, im Winter im Schnee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisonjobs mit Ganzjahresperspektive 
Unbesorgt durch die Zwischensaison 

  Jetzt registrieren: www.jobs2share.ch 
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Arbeitnehmer, die über jobs2share.ch einen Sommer- und 

einen Winterjob annehmen, können Lücken in den 

Zwischensaisons jetzt ganz einfach mit Arbeitslosengeld 

überbrücken. 

 

Arbeitslosendgeld als Brücke in der Zwischensaison – einfach und unkompliziert 

Saisonangestellte, die im Mitarbeiter-Sharing-Modell arbeiten, können die Zwischensaisons 

jetzt ganz einfach und unkompliziert mit Arbeitslosengeld überbrücken. Ganz nach dem 

Motto «im Sommer am See, im Winter im Schnee».  

Im Rahmen eines SECO-Pilotprojekts besteht die Möglichkeit, bis zu 6 Wochen pro Jahr von 

erleichtertem Zugang zu Leistungen der Arbeitslosenkasse zu profitieren, ohne Arbeitsbemühungen 

erbringen zu müssen. Das Angebot steht Mitarbeitenden mit Wohnsitz in den Kantonen 

Tessin und Graubünden seit dem 1. Januar 2019 zur Verfügung. 
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So funktioniert es 

 Registrieren: Um von der ALV-Sonderlösung profitieren zu können, müssen Sie und 

Ihre Arbeitgeber auf www.jobs2share.ch registriert sein. 

 Bewerben: Sie sind frei, sich passende Saisonjobs zu einem Job-Paket Sommer/Winter 

zusammenzustellen. Finden Sie auf www.jobs2share.ch attraktive Stellen und 

bewerben Sie sich direkt online! Es stehen Ihnen spannende Jobangebote aus den 

Kantonen Graubünden und Tessin, sowie der ganzen Schweiz zur Verfügung. Zudem 

können Sie Ihre aktuelle oder künftige Stelle in Ihrem Profil eintragen, falls Sie bereits 

über Anstellungen verfügen. 

 Überbrücken: Falls Sie in der Zwischensaison zwischen den beiden Jobs von einer 

Erwerbslücke betroffen sind, müssen Sie dies dem zuständigen 

Arbeitsvermittlungszentrum RAV frühzeitig (wenn möglich drei Monate vor Beginn der 

Zwischensaison) melden und die Bescheinigung über das Sommer/Winter Job-Paket 

vorlegen. Mit dieser Bestätigung, welche automatisch auf www.jobs2share.ch als 

«Kooperationsvertrag» generiert wird, sind Sie komplett von der Nachweispflicht über 

getätigte Arbeitsbemühungen befreit. 

 

 

 

 Profitieren: Falls Sie also zwei Saisonstellen pro Jahr (Sommer/Winter-Jobpaket) 

annehmen, können Sie einfach und bequem maximal 6 Wochen pro Jahr von 

Arbeitslosenleistungen in den Zwischensaisons profitieren, ohne Arbeitsbemühungen 

gegenüber dem RAV nachweisen zu müssen. 
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Kontakte und weitere Infos:  

 

Der erste Schritt ist das Erstellen eines eigenen Profils auf www.jobs2share.ch. Dort finden Sie 

zudem weitere Informationen. 

 

Weitere Auskünfte zur Speziallösung der Arbeitslosenkasse für die Zwischensaisons erteilt 

Ihnen das zuständige Arbeitsvermittlungszentrum RAV. 

 

Kanton Tessin:  

 

RAV Locarno: Tel. 091 816 14 11 

RAV Lugano: Tel. 091 815 77 81 

RAV Chiasso: Tel. 091 815 76 11 

RAV Biasca: Tel. 091 816 29 11 

RAV Bellinzona: Tel. 0 91 814 52 01 

 

 

Kanton Graubünden:  

 

RAV Chur: Tel. 081 257 31 13 

RAV Thusis: Tel. 081 257 53 30 

RAV Ilanz: Tel. 081 257 62 14 

RAV Roveredo: Tel. 081 257 65 47 

RAV Davos: Tel. 081 257 63 20 

RAV Samedan: Tel. 081 257 49 20 

http://www.jobs2share.ch/

